Voraussetzungen für die Verleihung von Ehrenzeichen
Mit 30.9.2002 hat die Steiermärkische Landesregierung einstimmig eine neue Sportehrenzeichen-Verordnung beschlossen. Die Änderungen auf Grundlage der Beschlüsse im Landessportrat (6.11.2001), Landessportfachbeirat (6.11.2001) und Landessportpräsidium (3.12.2001) sind nachfolgend bereits berücksichtigt.

I. EHRENZEICHEN

a)  Das „Landessportehrenzeichen für besondere Verdienste“ kann an Personen verliehen werden, die

15 Jahre als Funktionäre in einem Sportverein bzw. in einer Sportorganisation 

tätig waren.

b)  Das „Landessportehrenzeichen für besondere Verdienste in Gold“ kann an Personen verliehen werden, die

· 25 Jahre als Funktionär in einem Sportverein bzw. in einer Sportorganisation oder
· 15 Jahre auf Verbands- (Dach- bzw. Fachverband) bzw. Landesebene oder

· 10 Jahre auf Bundesebene oder internationaler Ebene

tätig waren.

c)  Das „Goldene Sportverdienstzeichen des Bundeslandes Steiermark“ kann an Personen verliehen werden, die

· als Mitglied dem Landessportpräsidium, dem Landessportrat bzw. dem Landessportfachbeirat in der Dauer von mindestens zwei Perioden angehört haben oder

· die durch ihr öffentliches oder privates Wirken das Ansehen und das Wohl des Sports in der Steiermark nachhaltig gefördert haben und

· welche zumindest eine Ehrung im Sinne der lit a) bzw. lit b) erhalten haben.

Voraussetzung ist,

dass der zu Ehrende besondere Verdienste auf sportorganisatorischem Gebiet um die Entwicklung des Sportwesens in der Steiermark erbringt (z.B. Funktionäre, aber auch Trainer, Förderer, Sportaktivisten etc.).

